
1. Änderung zur Friedhofsgebührenordnung vom 30.01.2018

Gemäß Artikel 25 Absatz 3 Nummer 4 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland erlässt der Kirchengemeinderat die nachstehende zu 
veröffentlichende 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe der 
örtlichen Kirche zu Tempzin und Penzin/ Kirchengemeinde Brüel. Dieser Beschluss 
bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung gemäß Artikel 26 Absatz 1 Nummer 1 
der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.

§1

Inhalt der Änderung

geändert wird § 3 Entstehung der Gebührenpflicht und Zahlungen

§3 Abs.2 S.2 entfällt

geändert wird § 5 Gebührenhöhe

1. Grabnutzungsgebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten gemäß der 
Friedhofsordnung an

Reihengrabstätte max,Belegung 1Sarg oder 1 Urne
- Urnen für 20 Jahre 400,00 EUR
- Särge für 20 Jahre 500,00 EUR

Wahlgrabstätten- Belegung max.1 Sarg+1 Urne oder nur 2 Urnen
- Urnen 20 Jahre
- Särge 25 Jahre

480.00 EUR
600.00 EUR

-Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer
Wahlgrabstätte je Grabbreite und Jahr 24,00 EUR

Urnengemeinschaftsanlage unter Baum in Temozin
inkl.
FUG und Pflege für 20 Jahre 1860,00 EUR

Rasenwahlgrabstätten für Särge
Belegungsmöglichkeit 1 Sarg + 1 Urne 
für 25 Jahre incl. FUG und Pflege

2030,00 EUR

-Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer
Rasenwahlgrabstätte für Särge je Grabbreite und Jahr

81,00 EUR

Rasenwahlgrabstätten für Urnen 1570,00 EUR



Belegungsmögiichkeit max. 2 Urnen 
für 20 Jahre incl. FUG und Pflege

Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer 74,50 EUR
Rasengrabstätte für Urnen je Grabbreite und Jahr

Beim Kauf einer Rasengrabstätte muss durch den Nutzungsberechtigten 
zwingend ein Grabmal erworben werden.

Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb oder die Verlängerung des 
Nutzungsrechtes werden für die gesamte Dauer im Voraus erhoben.

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird zur Unterhaltung des Friedhofs eine 
Friedhofsunterhaltungsgebühr in Flöhe von 35,00 Euro je Grabbreite und Jahr 
erhoben. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird auf der Grundlage der folgenden 
Kostenarten kalkuliert:

a Personal- und Personalnebenkosten für die Friedhofsunterhaltung 
b Verwaltungskosten der Friedhofsunterhaltung
c Maschinenkosten, Betriebsmittel, Verbrauchsmittel und Reparaturkosten 
d Kosten und Gebühren für Wasser 
e Kosten und Gebühren für Müllentsorgung 
f Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

Die Gebühr wird jährlich im Voraus erhoben.

3. Gebühr für die vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts nach schriftlicher 
Genehmigung des Friedhofsträgers/ Umwandlung eines Wahlgrabes in ein 
Rasengrab

Vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts pro Jahr und Grabbreite 25,00 EUR
(zuzüglich der Friedhofsunterhaltungsgebühr)

Kaution zur Entsorgung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhefrist durch
den Friedhofsträger 250,00 EUR

Alle Gebühren für die vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts werden im Voraus 
für die verbleibende Ruhezeit der Grabstätte in einer Summe erhoben.

4. Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühr je Bestattung 170,00 EUR
Ausfertigung oder Umschreibung einer Graburkunde 15,00 EUR
Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals 20,00 EUR
Genehmigung zur Ausübung eines Gewerbes pro Jahr 30,00 EUR
Überlassung eines Exemplars der Friedhofsordnung 10,00 EUR
Gebühr für das Genehmigungsverfahren einer Umbettung 250,00 EUR
Mahngebühren 3,25 EUR
Verwaltungsgebühr je angefangene halbe Stunde 19,75 EUR



§2
Inkrafttreten

(1) Diese 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit ergänzt und 
abgeändert werden.

(2) Mit Inkrafttreten dieser 1. Änderung behalten die nicht geänderten 
Bestimmungen der gültigen Friedhofsgebührenordnung vom 30.01.2018 
ihre Rechtskraft.

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Brüel J3 -t'/l

{Siegel)
/

(Unterscnrirt) (Unterschrift)

(Name in Blockschrift) (Name in Blockschrift)

Vorsitzendes oder stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge
meinderates

weiteres Mitglied des Kirchenge
meinderates

Der Beschluss über die 1. Änderung wurde vom Evangelisch-Lutherischen 
Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt ...............................


